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schnitt der westlich verlaufenden Elberfelder Straße befindet sich außerhalb der Ortsdurch-
fahrtsbegrenzung. Zur Umsetzung des vorliegenden Konzeptes ist der Flächennutzungsplan 
zu ändern. Die Planänderung sollte für den Bereich des Plangebietes zukünftig ein Gewer-
begebiet darstellen.  
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 40 b, der am 28.02.1977 
ortsüblich bekannt gemacht und damit rechtskräftig wurde. Dieser setzt für den Änderungs-
bereich  ein Mischgebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl 
von 0,8 in 2-geschossiger offener Bauweise fest. In den Schutzstreifen der vorhandenen 
Hochspannungsfreileitung wurde eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
ausgewiesen. Die umliegenden vorhandenen Straßen sind als öffentliche Verkehrsflächen 
festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen im Mischgebiet werden durch eine groß-
flächige Baugrenze bestimmt. Für das nordöstlich gelegene Baugrundstück setzt der rechts-
kräftige Bebauungsplan ein Industriegebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer 
Baumassenzahl von 7,0 und eine bis zu 3-geschossige Bauweise fest. Darüber hinaus wird 
in diesem Bereich eine Bauhöhenbeschränkung von 232 m üNN für geplanten Richtfunkver-
kehr  dargestellt.  
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die umliegenden Verkehrsstraßen Elberfel-
der Straße, Bergische Straße und Rheinische Straße. Die neu zu erschließenden Grundstü-
cke sollen nach Norden ihr Regenwasser entwässern. Nördlich der Flächen liegt ein Regen-
rückhaltebecken der Stadt Haan welches sodann in den hiervon wiederrum nördlich gelege-
nen zurzeit verrohrten Hühnerbach einleitet.  In das Regenrückhaltebecken der Stadt Haan 
können die Flächen ihr Regenwasser vorgeklärt und gedrosselt einleiten. Die Vorgaben des 
Landeswassergesetzes werden bei dieser  Entwässerung vollständig berücksichtigt. An den 
vorhandenen Kanal in der Rheinischen Straße können keine weiteren Flächen angeschlos-
sen werden.  
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